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Ida)

programmäßig und der auserlesene Icuerwetirmauu tcm Maler im -sivilbernl)
markiert den Sturz vorzüglich, Sie Sanitäter legen ihm rasch die Verbände an
und fvrt geht's ins Krankenhaus. Hier erwartet der Arzt vom Tag bereits den

angeblich Verwundeten und beschliesch lim die Verbände auf ihr fachgemäßes An-
bringen zu prüfen, dieselben eigenhändig abzunehmen, Es war als Verwundung

angenommen wordein Veinbrnrh und schwere Kopfverletzung, Alles stimmt, nur
der Verband am Kopfe null sich absolut nicht entfernen lassen. Ta stellt es sich

heraus, daß dieser Verband in aller Eile an das eine Thr des „Verwundeten"
mit einer Stecknadel angeheftet war. „Ja, haben Sie denn nichts gespürt?" frägt
der Tberarzt den nun wirklich Verwundeten, „G'spürt hob' is srho", sagte er,

„aber i hvb' g'moant, dös g'hört a mit zur Prob',"

Ae f u n d Heits regeL n.
ÄIlf drr Ptilr beobachte man streng eine mäßige Lebensweise, vermeide Ans

schweisnngc» jeder Art, welche die Widerstandsfähigkeit des Körpers herabsetzen

können, und schütze sich durch geeignete Kleidung vor raschem Temperatnrwcchsel
und andern Wittcrnngseiuflüssen,

Sri Urrlthnngrn durch tollmntvrrdnchtigr Hundr suche man, auch wenn es

iich um eine nur leichte Wunde handelt, sofort ärztliche Hülfe auf. Erforderlichen-
falls zögere man nicht, sich einer Schutzimpfung zu unterziehen.

Schlangenbisse versuche man ausznsange>n demnächst binde man das Glied

zwischen Biß und Herzen ab, decke die Wunde mit einem durch Weingeist oder

Salmiakgeist angefeuchteten Tuche zu und rufe einen Arzt.

Tir Schnhimpfuiig gegen die Pocken ist der wirksamste Schutz gegen diese in

früheren Iahreu so sehr gefürchtetc Krankheit, Ter gesetzliche Impfzwang bietet uns
den besten Schutz, Eine Gefahr für den Impfling ist nach den heut gültige» Vor
schrifteu über die Impfung nicht zu befürchten, eine tlebertragung von Krankheiten

ist durch die gesetzlich vorgeschriebene Art der Apmphe-Entnahme von Tieren aus-

geschlossen. Nur Unverstand oder Böswilligkeit tonnen gegen die jetzt geübte

Schutzimpfung etwas einwende».

Zu den heißen Sommertagen ist eine sorgfältige Hautpflege besonders not-

wendig. Tazu sind die Bäder aller Art, namentlich die Bäder im Ireien zu cm-

pfehlen, in denen man außerdem noch die gesunde und kräftigende Bewegung des

Tchwimmens üben kann.

Leim Genusse von Gliß ist das Hinunterschlucken von Tbstkerncn streng zu

vermeiden. Terartigc Kerne, kleine wie große, sind unverdaulich und können Ver-

anlassuug zu schweren Erkrankungen, z. B- Blinddarmentzündung geben.
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